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1. Geschäftsbedingungen 

 
 

1.1. Flughafenunternehmer, Ansprechpartner 
 

Die Berliner Flughafen Gesellschaft mbH (BFG), gesetzlich vertreten durch die 
jeweiligen Geschäftsführer, erhebt die Flughafenentgelte nach dieser Entgeltordnung 
zu den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Geschäfts-
bedingungen des Nutzers gelten nicht, auch nicht, wenn die BFG ihnen nicht 
widerspricht. 
 
Zuständiger Ansprechpartner für die Abrechnung der Flughafenentgelte ist der 
Zentralbereich Kaufmännische Steuerung & Unternehmensentwicklung der BFG, 
verantwortlich für Faktura und Inkasso. Ansprechpartner sind auf Rechnungen 
angegeben und ansonsten erreichbar unter:  verkehrsabrechnung@berlin-airport.de.  

 

1.2. Allgemeine Bedingungen 

 
Die in der Entgeltordnung aufgeführten Leistungen werden auf Anforderung erbracht, 
soweit Personal, Geräte und Fahrzeuge zur Verfügung gestellt  werden können. Ein 
Rechtsanspruch auf Durchführung dieser Leistungen besteht nicht, soweit keine 
vertragliche Verpflichtung vorliegt. 
 
Auch nach Annahme eines Auftrages behält sich die BFG vor, den Auftrag 
zurückzustellen oder nicht auszuführen oder die Ausführung nicht fortzusetzen, wenn 
ihre Kapazitäten durch anderweitige Verpflichtungen im Rahmen ihrer Betriebspflicht in 
Bezug auf Personal, Geräte oder Fahrzeuge ausgelastet sind. Dasselbe gilt in den 
Fällen, in denen höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen oder Naturkatastrophen 
eine Ausführung bzw. die weitere Ausführung von Aufträgen unmöglich macht oder 
unzumutbar erschwert.  
 
Durchgeführte Leistungen oder Lieferungen, die in diesem Verzeichnis nicht enthalten 
sind, werden gesondert berechnet. 
 
Ergänzend gelten die Bestimmungen der Flughafenbenutzungsordnung. 

 
1.3. Ausnahme von Entgeltlichkeit 

 
Bei Notlandungen wegen technischer Störungen am Luftfahrzeug oder wegen 
ausgeübter oder angedrohter Gewaltanwendung oder medizinischer Notfälle sind, 
sofern der Flughafen nicht ohnehin planmäßiger Zielflughafen ist, keine Entgelte nach 
dieser Entgeltordnung zu entrichten. Ausweichlandungen sind keine Notlandungen. 

 

1.4. Entgeltschuldner 
 
 Schuldner aller Flughafenentgelte sind als Gesamtschuldner: 

a) die Luftverkehrsgesellschaft, unter deren Airline-Code / Flugnummer der jeweilige 
Flug durchgeführt wird, 

b) die weiteren Luftverkehrsgesellschaften, unter deren Airline-Code/ Flugnummer 
der jeweilige Flug durchgeführt wird (Code Sharing),  
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c) alle Luftfahrzeughalter, 
d) die natürliche oder juristische Person, die das Luftfahrzeug in Gebrauch hat, ohne 

Halter oder Eigentümer zu sein, wie etwa Mieter oder Leasingnehmer. 
 

 
1.5. Zahlungsbestimmungen 
 

Alle Entgelte sind vor dem Start bar in EURO beim Flughafenunternehmer oder einer 
von ihm beauftragten Stelle zu entrichten. Von einer Barzahlung kann nur abgesehen 
werden, wenn der Auftraggeber entweder eine Vorauszahlung geleistet oder eine 
Sicherheitsleistung in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft auf erstes 
Anfordern ohne Hinterlegungsvorbehalt nach deutschem Recht eines im Inland zum 
Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zur Verfügung gestellt hat.  
 
Die Rechnungslegung erfolgt nach erbrachter Leistung. Die Rechnungen sind sofort 
nach Erhalt kosten- und spesenfrei in EURO auf eines der Konten der BFG zu zahlen. 
Die BFG behält sich vor, bei Zahlungsverzug Verzugszinsen von 8 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basissatz gem. § 247 BGB geltend zu machen und ggf. künftig 
Vorauszahlungen zu verlangen. Ist der Entgeltschuldner kein Unternehmen oder 
Kaufmann, beträgt der Verzugszins 5 Prozentpunkte über dem Basissatz. 
 
Alle Entgelte sind Entgelte im Sinne von § 10 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes. 
Der Entgeltschuldner hat daher im Sinne dieses Gesetzes die Umsatzsteuer zusätzlich 
zu entrichten soweit nicht unter den gesetzlichen Voraussetzungen nicht steuerbare 
bzw.  steuerfreie Umsätze für die Luftfahrt vorliegen und diese Voraussetzungen vom 
Unternehmer nachgewiesen werden. 
 
Das Tilgungsbestimmungsrecht des Entgeltschuldners ist ausgeschlossen. Eine 
Aufrechnung mit nicht anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen ist 
ausgeschlossen. 
 
 

1.6. Berechnungsverfahren 
 

 Bei Leistungen, für die ein Stundensatz festgelegt ist, beträgt die kleinste 
Berechnungseinheit - sofern in der Entgeltordnung nichts anderes angegeben ist - 
zuzüglich Rüst-, Warte- und Wegezeit eine halbe Stunde. Bei längeren 
Inanspruchnahmen wird jeweils auf eine halbe Stunde aufgerundet. 

 

 Soweit bei der Bereitstellung von Geräten und Fahrzeugen nicht ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, dass im Preis die Bedienung oder der Fahrer enthalten 
sind, erfolgt eine gesonderte Berechnung über die Inanspruchnahme von Personal. 

 
Die in Punkt 2 der Entgeltordnung dargestellten Verkehrsfördernden Konditionen laufen 
mit der Schließung des Flughafens Berlin-Tegel und dem Umzug an den zukünftigen 
Flughafen Berlin Brandenburg aus. Ist von einer Luftverkehrsgesellschaft bis zum 
31.12.2011 der volle Förderzeitraum noch nicht in Anspruch genommen, so werden auf 
die für 2011 zugrunde liegende Bemessungsgrundlage der für 2011 geltende 
Prozentsatz und zusätzlich der Prozentsatz der Folgeperiode angewandt. Für das Jahr 
2012 werden dann nur die Förderungen bis zum Umzug berücksichtigt. Diese 
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Förderung wird nur unter dem Vorbehalt gewährt, dass im Jahr 2012 das 
Verkehrsaufkommen der jeweiligen Luftverkehrsgesellschaft das Aufkommen des 
Jahres 2011 nicht um mehr als 3 Prozent unterschreiten darf. Förderguthaben oder 
Förderstufen werden am zukünftigen Flughafen Berlin Brandenburg nicht angerechnet. 

 

1.7. Haftung 

 

Der Auftraggeber haftet gegenüber der Flughafengesellschaft für alle Schäden an 
Personen und Sachen, die durch sein oder durch das Verhalten seiner Mitarbeiter und 
sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen bei der Ausführung des Auftrages 
verursacht werden. 
 
Die Flughafengesellschaft haftet nicht für Schäden an Sachen, die bei oder in 
Verbindung mit der Ausführung der geforderten Dienste oder bei der Überlassung von 
Geräten, Werkzeugen und Einrichtungen, entstehen, es sei denn, die Schäden werden 
von der Flughafengesellschaft oder ihren Mitarbeitern und sonstigen Erfüllungsgehilfen 
fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt. Dies gilt auch in Fällen, in denen die 
Flughafengesellschaft die Obhut von Gegenständen übernimmt, wenn die Übernahme 
der Obhut zur Ausführung des Auftrages nicht zwingend erforderlich ist oder für den 
Auftraggeber eine sichere und zumutbare Alternative der Aufbewahrung zur Verfügung 
steht. 
 
 

Der Auftraggeber stellt die Flughafengesellschaft von allen Ansprüchen frei, die im 
Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages von Dritten erhoben werden, es sei 
denn, diese Ansprüche Dritter werden von der Flughafengesellschaft, ihren 
Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen fahrlässig oder 
vorsätzlich herbeigeführt. 

 

1.8. Schlussbestimmungen 

 
Rechtlich verbindlich ist die deutsche Fassung dieser Entgeltordnung. Anders-
sprachige Übersetzungen dienen lediglich der Information. Ist ein Teil dieser 
Geschäftsbedingungen unwirksam, so ist der übrige Teil nicht deshalb unwirksam.  
 
Es gilt deutsches Recht  
 
Gerichtsstand für den Flughafen Berlin-Tegel ist Berlin. 
 
Entgeltschuldner mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, mit denen eine 
dauerhafte Geschäftsbeziehung besteht, sind verpflichtet, einen Zustellungs-
bevollmächtigten mit Wohnsitz/ Sitz in der Bundesrepublik Deutschland zu benennen. 
Gleiches gilt, wenn der Entgeltschuldner nach Aufnahme der Geschäftsbeziehung 
seinen Sitz nach außerhalb der Bundesrepublik verlegt. 

 
 
 
 


